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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung
einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS-Gesetz)

A. Problem und Ziel

1. Durch Gesetz vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2039) wurde die Bundes-
anstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (Bundesanstalt für den Digitalfunk der BOS – BDBOS) errichtet.
Sie hat die Aufgaben, im öffentlichen Interesse den bundesweit einheitlichen
Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(Digitalfunk BOS) aufzubauen, zu betreiben und seine Funktionsfähigkeit
sicherzustellen. Ihre Aufgaben und Befugnisse nimmt die Bundesanstalt aus-
schließlich im öffentlichen Interesse wahr. Dies wird angesichts des Geset-
zeswortlauts – in Abgrenzung zu den betreffenden Formulierungen anderer
Gesetze – jedoch nicht hinreichend deutlich.

2. Nach § 13 Abs. 2 des BDBOS-Gesetzes kann die Bundesanstalt ihre Befug-
nisse und Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Versorgung auf Behörden im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern übertragen. Dem-
gegenüber bestimmt die Anordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten
auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Versorgung und des Versorgungs-
ausgleichs sowie der Entscheidung über Widersprüche und der Vertretung
bei Klagen aus den vorgenannten Bereichen (BMF-Zuständigkeitsanordnung
– Versorgung – ZustAO Vers), die mit Zustimmung des Bundesministeriums
des Innern erlassen worden ist, dass die Service-Center bei den Bundes-
finanzdirektionen für die Pensionsfestsetzung und -regelungen der Dienst-
stellen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und somit
auch der Bundesanstalt zuständig sind. Der Wortlaut des BDBOS-Gesetzes
soll entsprechend geöffnet werden.

3. Der funktionsgerechte Betrieb des Digitalfunks BOS setzt voraus, dass die
von den Nutzern dezentral beschafften und verwendeten Endgeräte störungs-
frei und interoperabel mit den sonstigen, namentlich mit den von der Bundes-
anstalt zentral beschafften und betriebenen Komponenten des Digitalfunk-
netzes und mit anderen Endgeräten eingesetzt werden können. Zudem
müssen die Endgeräte bestimmte elektromagnetische und mechanische
Eigenschaften sowie bestimmte Anforderungen an die Bedienbarkeit er-
füllen.

4. Um sicherzustellen, dass diese Voraussetzungen vorliegen, müssen die End-
geräte durch sachkundige Stellen überprüft und auf der Grundlage von Prüf-
berichten vor ihrer Inbetriebnahme für den Betrieb im Digitalfunk BOS
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zertifiziert werden. Die Prüfung findet auf der von der Bundesanstalt bereit-
gestellten Testplattform statt. Durch die Einschaltung externer Prüfstellen
können die auf diesem Gebiet bereits vorhandenen Kapazitäten und
Erfahrungen der Privatwirtschaft genutzt werden. Angesichts der Ausgestal-
tung als schlanke Organisation soll die BDBOS die erforderlichen Unter-
suchungen nicht in vollem Umfang selbst durchführen. Das Erfordernis und
die Einzelheiten der Zertifizierung sind bisher nicht geregelt. Da mit der Zer-
tifizierung ein Eingriff in die Grundrechte der Endgerätehersteller und Liefe-
ranten verbunden ist, bedarf das BDBOS-Gesetz insoweit der Ergänzung.

B. Lösung

1. Es wird klargestellt, dass die BDBOS ihre Aufgaben und Befugnisse aus-
schließlich im öffentlichen Interesse wahrnimmt und ihr insoweit keine
Amtspflichten gegenüber Dritten obliegen.

2. § 13 Abs. 2 des BDBOS-Gesetzes wird dahingehend erweitert, dass eine
Übertragung der dort genannten Befugnisse und Zuständigkeiten mit Zustim-
mung des Bundesministeriums des Innern auch auf Behörden im Geschäfts-
bereich anderer Bundesministerien erfolgen kann.

3. Das BDBOS-Gesetz wird um einen neuen § 15a ergänzt, der die wesent-
lichen Anforderungen für die Erteilung von Zertifikaten für Endgeräte und
Grundzüge des Zertifizierungsverfahrens regelt. Zugleich wird mit einem
neuen § 15b des BDBOS-Gesetzes eine Ermächtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen zur Regelung der Einzelheiten des Zertifikats und des
Zertifizierungsverfahrens sowie zur Erhebung von Gebühren und Auslagen
geschaffen. In dem neuen § 15c des BDBOS-Gesetzes wird eine Satzungs-
befugnis für die Bundesanstalt im Hinblick auf die Nutzung der Testplattform
geschaffen.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

Der mit dem Zertifizierungsverfahren verbundene Vollzugsaufwand wird durch
Einführung entsprechender Gebührentatbestände, die in einer Rechtsverord-
nung bestimmt werden, gedeckt. Die Bemessung der Höhe der Gebühren erfolgt
nach dem Kostendeckungsprinzip. Mit einer unmittelbaren zusätzlichen finan-
ziellen Belastung der öffentlichen Haushalte ist daher nicht zu rechnen, eine mit-
telbare Belastung durch Umlage der Kosten der Zertifizierung (Kosten der Prü-
fung der Endgeräte durch externe Prüfstellen, Gebühren für die Zertifizierung)
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Dadurch könnten sich Auswirkungen
auf den Bundeshaushalt ergeben, da die Mittel für die Erstausstattung der Behör-
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben des Bundes (Bundes-BOS) mit
Endgeräten für den Digitalfunk BOS zentral im Einzelplan 06 (Epl. 06) etatisiert
sind. Es besteht jedoch gleichfalls die Möglichkeit, dass die Weitergabe der Zer-
tifizierungskosten wegen der Wettbewerbssituation der Endgerätehersteller im
Ausschreibungsverfahren unterbleibt bzw. nur in geringer Höhe erfolgt. Even-
tuell entstehender Mehrbedarf für die Beschaffung der Endgeräte der Bun-
des-BOS durch die Einführung des Zertifizierungsverfahrens ist grundsätzlich
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im Epl. 06 gegenzufinanzieren. Für den Fall einer wesentlichen und unvorher-
sehbaren Kostensteigerung wird über geeignete Maßnahmen zur Gegenfinan-
zierung im Rahmen künftiger Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden
sein.

Die Konzentration der Befugnisse und Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Ver-
sorgung bei Stellen im Geschäftsbereich eines Bundesministeriums dient der
Effizienzsteigerung, da gleich gelagerte Aufgaben zentralisiert werden. Es ist
eine leichte Reduzierung der Kosten für die öffentlichen Haushalte zu erwarten.

E. Sonstige Kosten

Für Leistungen der Bundesanstalt gegenüber der Wirtschaft im Rahmen der Zer-
tifizierungsverfahren fallen Kosten gemäß den zu schaffenden Gebührentat-
beständen an. Die der Zertifizierung vorangehende Prüfung der Endgeräte durch
sachkundige Prüfstellen ist mit weiteren Kosten verbunden, die auf vertraglicher
Grundlage berechnet werden. Die Höhe dieser Kosten kann noch nicht näher be-
ziffert werden.

Von der vorgesehenen Regelung gehen keine Änderungen von Angebots- und
Nachfragestrukturen aus, die Auswirkungen auf das Verbraucherpreisniveau
haben können. Beeinflusst werden allein die Beschaffungskosten für Endgeräte
für den Digitalfunk BOS; die Kosten für die Prüfung und Zertifizierung der End-
geräte sind insoweit aber unausweichlich.

F. Bürokratiekosten

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird eine neue Informationspflicht für die
Wirtschaft eingeführt. Aufgrund der Ex-ante-Schätzung ist für die betroffenen
Unternehmen eine Nettobelastung in Höhe von weniger als 11 000 Euro zu
erwarten. Für die Bürgerinnen und Bürger wird keine Informationspflicht neu
eingeführt, geändert oder aufgehoben. Für die Verwaltung werden vier neue
Informationspflichten eingeführt.
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Anlage 1

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung
einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS-Gesetz)

Vom …

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des BDBOS-Gesetzes

Das Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt für
den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2039)
wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Bundesanstalt hat die Aufgaben, den Digitalfunk
der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben (Digitalfunk BOS) aufzubauen, zu betreiben
und seine Funktionsfähigkeit sicherzustellen.“

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Sie nimmt ihre Aufgaben nur im öffentlichen Inte-
resse wahr.“

2. In § 13 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums des Innern“ durch die
Wörter „in den Geschäftsbereichen der Bundesministe-
rien“ ersetzt.

3. Nach § 15 werden die folgenden §§ 15a bis 15c einge-
fügt:

„§ 15a
Zertifizierung von Endgeräten

(1) Im Digitalfunk BOS werden nur solche Endgeräte
verwendet, die von der Bundesanstalt als hierfür geeignet
zertifiziert worden sind. Die Bundesanstalt ist berechtigt,
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Nut-
zung des Digitalfunks BOS mittels nicht zertifizierter
Endgeräte zu unterbinden. Die Bundesanstalt zertifiziert
auf der Grundlage der entsprechend der Rechtsverord-
nung nach § 15b Abs. 1 veröffentlichten Leistungsmerk-
male ein Endgerät als für den Digitalfunk BOS geeignet,
wenn

1. es die zwingend erforderlichen Leistungsmerkmale
einschließlich bestimmter elektromagnetischer und
mechanischer Eigenschaften aufweist,

2. es einschließlich aller weiteren, optionalen Leistungs-
merkmale, seines Zubehörs und der auf ihm installier-
ten Anwendungen mit dem Digitalfunk BOS, ins-
besondere mit seinen Netzelementen und anderen
Endgeräten, interoperabel und störungsfrei zu betrei-
ben ist,

3. die Verwendung des Endgerätes nicht gegen andere
öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt und

4. der Erteilung des Zertifikats keine überwiegenden
öffentlichen Interessen, insbesondere sicherheitspoli-
tische Belange der Bundesrepublik Deutschland, ent-
gegenstehen.

(2) Die Bundesanstalt entscheidet auf schriftlichen An-
trag des Herstellers oder Lieferanten eines Endgerätes
über die Erteilung eines Zertifikats. Die Überprüfung der
Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 1
und 2 soll durch eine sachverständige Prüfstelle aus
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum erfolgen. Sie wird vom Her-
steller oder Lieferanten beauftragt und nimmt die Prü-
fung anhand der von der Bundesanstalt festgelegten und
gemäß der Rechtsverordnung nach § 15b Abs. 1 veröf-
fentlichten Prüfkriterien vor. Die Bundesanstalt kann die
Prüfung auch selbst durchführen. Der Antragsteller legt
der Bundesanstalt die für die Erteilung des Zertifikats er-
forderlichen Unterlagen, insbesondere den Prüfbericht
der Prüfstelle, vor und erteilt die Auskünfte, die für die
Erteilung des Zertifikats erforderlich sind. Der Antrag-
steller hat zwei Einzelstücke des zu zertifizierenden End-
gerätes unentgeltlich bei der Bundesanstalt abzuliefern;
im Fall der vollständigen Versagung des Zertifikats wird
die Bundesanstalt eines der Einzelstücke an den Antrag-
steller zurückgeben. Das Zertifikat führt die Leistungs-
merkmale und Anwendungen des Endgerätes auf, auf die
sich das Zertifikat bezieht.

(3) Jede Änderung eines bereits zertifizierten Endgerä-
tes, insbesondere durch Änderung eines Leistungsmerk-
mals, macht eine erneute Zertifizierung erforderlich. Das
Zertifikat kann sich in diesem Fall auf das geänderte
Leistungsmerkmal oder die sonstigen, von der Änderung
betroffenen Komponenten des Endgerätes beschränken.
Es darf nur erteilt werden, wenn das Endgerät trotz der
Veränderung auch weiterhin die Anforderungen nach
Absatz 1 Satz 3 erfüllt.

(4) Auf Antrag kann die Bundesanstalt eine befristete
und räumlich begrenzte Genehmigung zur Verwendung
eines nicht zertifizierten Endgerätes im Digitalfunk BOS
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse des Antragstel-
lers besteht und die Belange des Digitalfunks BOS, ins-
besondere die Sicherstellung seiner Funktionsfähigkeit,
dem nicht entgegenstehen. Die Genehmigung nach
Satz 1 kann im Fall einer Störung oder Beeinträchtigung
des Digitalfunks BOS widerrufen werden. Widerspruch
und Anfechtungsklage gegen den Widerruf haben keine
aufschiebende Wirkung.
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(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 dürfen Endgeräte
bis zum Ablauf der in der Rechtsverordnung nach § 15b
Abs. 1 Satz 1 Nummer 3 festgelegten Übergangsfrist
auch ohne eine Zertifizierung im Digitalfunk BOS ver-
wendet werden, es sei denn, ihre Verwendung ruft eine
Störung des Digitalfunks BOS hervor. Wird durch die
Verwendung der Digitalfunk BOS gestört, so ist die Bun-
desanstalt berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen
nach Absatz 1 Satz 2 zu treffen, um die weitere Nutzung
der Endgeräte zu unterbinden.

§ 15b
Erlass von Rechtsverordnungen;

Widerspruchsgebühren

(1) Das Bundesministerium des Innern erlässt durch
Rechtsverordnung Bestimmungen über die Einzelheiten
des Zertifizierungsverfahrens und den Inhalt der Zertifi-
kate nach § 15a Abs. 1 bis 3, insbesondere über

1. die Anforderungen an den Antrag, die Reihenfolge
der Bearbeitung der Anträge, die Mitwirkungspflich-
ten von Antragstellern und die Veröffentlichung er-
teilter Zertifikate,

2. die Form und die Voraussetzungen einer Veröffentli-
chung der von der Bundesanstalt vorgegebenen

a) Leistungsmerkmale einschließlich der dazugehö-
rigen Leistungsbeschreibungen, die sich auch auf
die Bedienbarkeit beziehen können,

b) Einstufung einzelner Leistungsmerkmale als
zwingend erforderlich,

c) weiteren Anforderungen nach § 15a Abs. 1 Satz 3
Nummer 2 sowie

d) Prüfkriterien nach § 15a Abs. 2 Satz 3,

3. die Dauer der in § 15a Abs. 5 genannten Übergangs-
frist; die Übergangsfrist endet spätestens am 31. De-
zember 2011.

Das Bundesministerium des Innern kann diese Ermäch-
tigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt
übertragen.

(2) Für Amtshandlungen nach § 15 Abs. 1 und § 15a
werden zur Deckung des Verwaltungsaufwands Gebüh-

ren und Auslagen erhoben. Das Bundesministerium des
Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung
die gebührenpflichtigen Tatbestände, die Gebührensätze
sowie die Auslagenerstattung zu bestimmen und dabei
feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen. Die Auslagen
können abweichend von § 10 des Verwaltungskostenge-
setzes bestimmt werden. Das Bundesministerium des In-
nern kann die Ermächtigung nach den Sätzen 2 und 3
durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertra-
gen.

(3) Die Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 und 2
bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates.

(4) Für ein Vorverfahren werden Gebühren und Ausla-
gen erhoben. Für die vollständige oder teilweise Zurück-
weisung eines Widerspruchs wird eine Gebühr bis zur
Höhe der für die angefochtene Amtshandlung festgesetz-
ten Gebühr erhoben. Wird ein Widerspruch nach Beginn
seiner sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendi-
gung zurückgenommen, beträgt die Gebühr höchstens
75 Prozent der Widerspruchsgebühr. Über die Kosten
nach den Sätzen 2 und 3 entscheidet die Widerspruchs-
stelle nach billigem Ermessen.

§ 15c
Testplattform

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 kann die
Bundesanstalt eine Testplattform unterhalten.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident kann durch Sat-
zung die Benutzung der Testplattform sowie die Gebüh-
ren hierfür regeln. Die §§ 2 bis 22 des Verwaltungskos-
tengesetzes sind entsprechend anzuwenden. Die
Gebühren sind so zu bemessen, dass der mit der Benut-
zung der Testplattform verbundene Personal- und Sach-
aufwand gedeckt wird. Die Satzung wird im Bundesan-
zeiger veröffentlicht.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Ziel und Inhalt des Entwurfs

Mit Gesetz vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2039) wurde
die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Or-
ganisationen mit Sicherheitsaufgaben (Bundesanstalt für den
Digitalfunk der BOS – BDBOS) errichtet und aufgrund des
Organisationserlasses des Bundesministeriums des Innern
vom 30. März 2007 mit Wirkung zum 2. April 2007 einge-
richtet. Die Bundesanstalt hat die gesetzlichen Aufgaben, im
öffentlichen Interesse ein bundesweit einheitliches digitales
Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (Digitalfunk BOS) aufzu-
bauen, zu betreiben und seine Funktionsfähigkeit sicherzu-
stellen.

Als zentrales Kommunikationssystem aller deutschen Si-
cherheitsbehörden kommt dem Digitalfunk BOS besondere
Bedeutung bei der Wahrnehmung der Aufgaben der inneren
Sicherheit zu. Störungen bei dessen Betrieb können unab-
sehbare Folgen für die öffentliche Sicherheit und speziell für
die vor Ort im Einsatz befindlichen Sicherheitskräfte haben.
Deshalb sind höchste Anforderungen an die Leistungsfähig-
keit, die Sicherheit und den störungsfreien Betrieb des Digi-
talfunks BOS zu stellen. Die Bundesanstalt hat die Aufgabe,
die Einhaltung dieser Anforderungen zu gewährleisten. Da
die Beschaffung der im Digitalfunk BOS einzusetzenden
Endgeräte aber nicht Aufgabe der Bundesanstalt ist, sondern
Bund und Ländern obliegt, bedarf es der Schaffung recht-
licher Instrumentarien, die es der Bundesanstalt erlauben,
den Einsatz von Endgeräten, die Störungen des Digitalfunks
BOS hervorrufen können, zu verhindern und gleichzeitig
sicherzustellen, dass die verwendeten Geräte die gewünsch-
ten Leistungsmerkmale erfüllen, damit die Nutzung der we-
sentlichen Funktionen des Digitalfunks BOS sichergestellt
ist. Daher soll die Verwendung von Endgeräten im Digital-
funk BOS von einer Zertifizierung durch die Bundesanstalt
abhängig gemacht werden.

Im Übrigen dient der vorliegende Gesetzentwurf der Harmo-
nisierung des BDBOS-Gesetzes mit dem Wortlaut bestehen-
der gesetzlicher Vorschriften und der BMF-Zuständigkeits-
anordnung – Versorgung.

II. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen
Union

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen
Union vereinbar.

III. Kosten

Die Wahrnehmung der Aufgabe der Zertifizierung durch die
Bundesanstalt ist mit einem entsprechenden Vollzugsauf-
wand verbunden. Dieser mit dem Zertifizierungsverfahren
verbundene Vollzugsaufwand wird durch Einführung ent-
sprechender Gebührentatbestände, die in der Rechtsverord-
nung nach Artikel 1 Nr. 3 (§ 15b Abs. 2) bestimmt werden,
gedeckt. Die Bemessung der Höhe der Gebühren erfolgt
nach dem Kostendeckungsprinzip. Mit einer unmittelbaren

zusätzlichen finanziellen Belastung der öffentlichen Haus-
halte ist daher nicht zu rechnen, eine mittelbare Belastung
durch Umlage der Kosten der Zertifizierung (Kosten der
Prüfung der Endgeräte durch externe Prüfstelle, Gebühren
für die Zertifizierung) kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden. Dadurch könnten sich Auswirkungen auf den Bun-
deshaushalt ergeben, da die Mittel für die Erstausstattung der
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben des
Bundes (Bundes-BOS) mit Endgeräten für den Digitalfunk
BOS zentral im Epl. 06 etatisiert sind. Es besteht jedoch
gleichfalls die Möglichkeit, dass die Weiterbelastung der
Zertifizierungskosten wegen der Wettbewerbssituation der
Endgerätehersteller im Ausschreibungsverfahren unterbleibt
bzw. nur in geringer Höhe erfolgt. Eventuell entstehender
Mehrbedarf für die Beschaffung der Endgeräte der Bun-
des-BOS durch die Einführung des Zertifizierungsverfah-
rens ist grundsätzlich im Einzelplan 06 gegenzufinanzieren.
Für den Fall einer wesentlichen und unvorhersehbaren Kos-
tensteigerung wird über geeignete Maßnahmen zur Gegen-
finanzierung im Rahmen künftiger Haushaltsaufstellungs-
verfahren zu entscheiden sein.

Es werden im Zusammenhang mit der Zertifizierung vier
neue Informationspflichten für die Verwaltung eingeführt.
Es handelt sich um die Zertifizierung durch die BDBOS nach
§ 15a Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1, den Antrag auf Erteilung
einer Ausnahmegenehmigung nach § 15a Abs. 4, die Ent-
scheidung der Bundesanstalt über diesen Antrag und den
Widerruf der Ausnahmegenehmigung.

Die Beantragung eines Zertifikats ist für die Wirtschaft mit
zusätzlichen Kosten verbunden. Sowohl bei der Prüfung der
Endgeräte durch die externen Prüfstellen und der Nutzung
der Testplattform hierfür als auch bei der abschließenden
Bewertung und Zertifizierung durch die Bundesanstalt wer-
den Kosten anfallen. Deren Höhe richtet sich nach der jewei-
ligen vertraglichen Vereinbarung des Herstellers oder Liefe-
ranten mit der privaten Prüfstelle und der zu schaffenden
BDBOS-Kostenverordnung und kann gegenwärtig noch
nicht genau beziffert werden. Da grundsätzlich jedes Unter-
nehmen, das über die erforderliche Sachkunde verfügt, als
Prüfstelle tätig werden kann, ist zu erwarten, dass die ent-
sprechende Dienstleistung zu angemessenen Wettbewerbs-
preisen angeboten werden wird. Im Übrigen stehen den Kos-
ten entsprechende Geschäftserwartungen der Wirtschaft
gegenüber.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird zudem eine neue
Informationspflicht für die Wirtschaft eingeführt. Aufgrund
der Ex-ante-Schätzung nach dem vereinfachten Verfahren ist
für die betroffenen Unternehmen eine Nettobelastung in
Höhe von weniger als 11 000 Euro zu erwarten.

Mit der Möglichkeit, Befugnisse und Zuständigkeiten auf
dem Gebiet der Versorgung u. a. auf Behörden im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums der Finanzen zu über-
tragen, geht ein gesteigerter Vollzugsaufwand für die vom
Bundesministeriums der Finanzen benannten Bundesfinanz-
direktionen einher. Insgesamt ist mit der Bündelung dieser
Aufgaben bei der Stelle, die über die erforderliche fachliche
Kompetenz und entsprechende personelle Ressourcen ver-
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fügt, aber eine Steigerung der Effizienz bei der Aufgabenbe-
wältigung und insgesamt daher eine Reduzierung der Kosten
für die öffentlichen Haushalte verbunden.

IV. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer
Bedeutung

Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung
sind nicht zu erwarten.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des BDBOS-Gesetzes)

Zu Nummer 1 (Änderung des § 2 Abs. 1 BDBOS-Gesetz)

Die Änderung dient der Klarstellung, dass die Bundesanstalt
ihre Aufgaben und Befugnisse ausschließlich im öffentli-
chen Interesse wahrnimmt und ihr insoweit keine Amts-
pflichten gegenüber Dritten obliegen. Der Gesetzeswortlaut
wird zu diesem Zweck an den Wortlaut des § 4 Abs. 4 des
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) (vgl. zu-
vor § 6 Abs. 4 des Gesetzes über das Kreditwesen – KWG –
und § 4 Abs. 2 des Gesetzes über den Wertpapierhandel –
WpHG), § 3 Abs. 3 des Börsengesetzes und § 81 Abs. 1
Satz 3 VAG angeglichen, um einen unerwünschten Gegen-
schluss aus dem Fehlen des Wortes „nur“ im BDBOS-Gesetz
zu vermeiden. Damit wird verdeutlicht, dass der Schutz der
Allgemeinheit und jedes einzelnen Dritten, dem der Aufbau,
der Betrieb und die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Di-
gitalfunks BOS faktisch zugute kommen, ein bloßer Rechts-
reflex ist.

Die Haftung der Bundesanstalt aufgrund schuldhaft fehler-
hafter Eingriffsmaßnahmen im Einzelfall, etwa nach § 15
BDBOS-Gesetz, bleibt unberührt.

Zu Nummer 2 (Änderung von § 13 Abs. 2 BDBOS-Gesetz)

Die Änderung dient der Öffnung der Vorschrift, um die orga-
nisatorische Zuständigkeit für die Pensionsfestsetzung und
-regelungen der Versorgungsempfängerinnen und -empfän-
ger der Bundesanstalt entsprechend der BMF-Zuständig-
keitsanordnung – Versorgung regeln und um im Rahmen der
Zentralisierung von weiteren Aufgaben innerhalb der Bun-
desverwaltung diese ohne erneute gesetzliche Änderungen
durchführen zu können.

Zu Nummer 3 (Einfügen der §§ 15a bis 15c BDBOS-Ge-
setz)

Zu § 15a (Zertifizierung)

Die Vorschrift enthält die gesetzliche Ermächtigung der
Bundesanstalt zur Erteilung von Zertifikaten für Endgeräte,
die für die Verwendung im Digitalfunk BOS bestimmt sind.

Das Zertifikat wird erteilt, wenn die von der Bundesanstalt
festgelegten technischen Anforderungen gegeben sind und
das Bundesministerium des Innern keine sicherheitspoliti-
schen Bedenken gegen die Zertifizierung erhebt. Insoweit
besteht eine politische Einschätzungsprärogative des Bun-
desministeriums des Innern.

Die Zertifizierung ist Voraussetzung dafür, dass ein Endgerät
im Digitalfunk BOS verwendet werden darf. Auf diese Wei-

se soll sichergestellt werden, dass die Endgeräte die für den
Betrieb des Digitalfunks BOS zwingend erforderlichen Leis-
tungsmerkmale erfüllen und es bei der Verwendung der End-
geräte, einschließlich der auf ihnen installierten Anwendun-
gen, nicht zu Störungen des Digitalfunks BOS kommt.

Zu Absatz 1

Um die Funktionsfähigkeit des Digitalfunk BOS sicherzu-
stellen, wird ausdrücklich durch Gesetz angeordnet, dass
grundsätzlich nur solche Endgeräte im Digitalfunk BOS ver-
wendet werden dürfen, die von der Bundesanstalt als hierfür
geeignet zertifiziert worden sind, und dass die Bundesanstalt
die Teilnahme am Digitalfunk BOS mittels nicht zertifizier-
ter Endgeräte durch geeignete Maßnahmen, z. B. durch die
Deaktivierung der betroffenen Endgeräte oder deren
SIM-Karte, unterbinden kann.

Der Begriff des Endgerätes umfasst neben Geräten, die der
Nutzung der Kommunikationsdienste des Digitalfunks BOS
durch einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer dienen (na-
mentlich Hand- oder Mobilsprechfunkgeräte), auch stationä-
re und mobile Funkleitstellen, die es den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Leitstelle erlauben, eine Vielzahl von
Gruppenrufen, Einzelrufen und Datenübertragungen gleich-
zeitig durchzuführen, das Verhalten des Netzes zu beobach-
ten und Eigenschaften von Gruppen und Teilnehmern zu
konfigurieren.

In materieller Hinsicht setzt die Zertifizierung voraus, dass
das Endgerät die von der Bundesanstalt vorgegebenen, zwin-
gend erforderlichen Leistungsmerkmale erfüllen. Soweit das
Endgerät daneben noch weitere, optionale Leistungsmerk-
male aufweist, erstreckt sich das Zertifizierungsverfahren
auch auf diese. Leistungsmerkmale können sich auf das
Kommunikationsverhalten an den Endgeräteschnittstellen,
auf mechanische und elektromagnetische Eigenschaften,
z. B. die Gleich- und Nachbarkanalstörfestigkeit gegenüber
den Signalübertragungen anderer Endgeräte, und auf die an
die Bedienbarkeit zu stellende Anforderungen beziehen. Die
Bundesanstalt legt die Anforderungen fest, die für jedes
Leistungsmerkmal erfüllt sein müssen (Leistungsbeschrei-
bung), und gibt vor, welche Leistungsmerkmale zwingend
erfüllt sein müssen. Die Veröffentlichung der Leistungsbe-
schreibungen und der als zwingend erforderlich eingestuften
Leistungsmerkmale regelt die Verordnung nach Artikel 1
Nr. 3 (§ 15b Abs. 1) dieses Gesetzes.

Die Zertifizierung setzt weiter voraus, dass das Endgerät ins-
gesamt – im Zusammenspiel aller Leistungsmerkmale und
der auf diesen basierenden Anwendungen sowie einschließ-
lich seines Zubehörs – störungsfrei betrieben werden kann.
Insbesondere die Interoperabilität des Endgerätes mit den
sonstigen Netzelementen und anderen Endgeräten im Digi-
talfunk BOS muss gewährleistet sein. Darüber hinaus um-
fasst der Begriff der Störungsfreiheit auch den Schutz vor
Störungen von außen, z. B. gegen das Abhören und Manipu-
lationen durch Dritte. Dies setzt die Verwendung eines mit
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) abgestimmten Kryptosystems voraus, das einen au-
thentifizierten Netzzugang und eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung der Sprach- und Datenkommunikation vor-
sieht. Die im Hinblick auf Zubehör und Anwendungen sowie
Interoperabilität und Störungsfreiheit zu beachtenden weite-
ren Anforderungen werden von der Bundesanstalt festgelegt
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und gemäß der Verordnung nach Artikel 1 Nr. 3 (§ 15b
Abs. 1) dieses Gesetzes veröffentlicht.

Darüber hinaus wird ein Zertifikat nur erteilt, wenn die
Verwendung des Endgerätes nicht gegen andere öffent-
lich-rechtliche Vorschriften verstößt wie z. B. § 3 des Geset-
zes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrich-
tungen (FTEG) vom 31. Januar 2001 (BGBl. I S. 170), das
Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Be-
triebsmitteln (EMVG) vom 26. Februar 2008 (BGBl. I
S. 220) oder gesetzliche Regelungen zur Produktsicherheit
und ein Nachweis darüber vorliegt.

Aufgrund der Tatsache, dass der Digitalfunk BOS die
grundlegende Kommunikationsinfrastruktur der deutschen
Sicherheitsbehörden und somit eines der Kernelemente der
deutschen Sicherheitsarchitektur darstellt, ist kein Zertifikat
zu erteilen, wenn die Verwendung der Endgeräte eines
bestimmten Herstellers oder Lieferanten aus sicherheits-
politischen Belangen nicht in Betracht kommt. Dies kann et-
wa dann der Fall sein, wenn der betreffende Hersteller oder
Lieferant Verbindungen zu verfassungsfeindlichen Orga-
nisationen oder den Sicherheitsbehörden eines Drittstaates
hat.

Zu Absatz 2

Die Zertifizierung eines Endgerätes erfolgt auf schriftlichen
Antrag des Herstellers oder Lieferanten des Endgerätes.

Fehlt dem Endgerät, für das ein Zertifikat beantragt worden
ist, ein nach Maßgabe der Bundesanstalt zwingend erforder-
liches Leistungsmerkmal oder ist die störungsfreie Verwen-
dung des Endgerätes im Digitalfunk BOS nicht sicherge-
stellt, darf das Endgerät kein Zertifikat erhalten; seine
Verwendung im Digitalfunk BOS ist unzulässig. Soweit ein
optionales Leistungsmerkmal betroffen ist, das nach den
Vorgaben der Bundesanstalt für die Verwendung im Digital-
funk BOS nicht zwingend erforderlich ist, kann ein Zertifikat
grundsätzlich auch dann erteilt werden, wenn die störungs-
freie Verwendung des Endgerätes im Hinblick auf dieses
Leistungsmerkmal aufgrund fehlender Interoperabilität nicht
gewährleistet ist. Das Zertifikat ist in diesem Fall mit einer
geeigneten Nebenbestimmung zu versehen, die die Verwen-
dung des betroffenen Leistungsmerkmals im Digitalfunk
BOS ausschließt. So kann das Zertifikat mit der Bedingung
versehen werden, dass bestimmte optionale Leistungsmerk-
male nicht verwendet werden dürfen.

Die Überprüfung der vorstehend genannten Anforderungen
soll durch sachverständige Stellen (Prüfstellen) erfolgen.
Nur wenn im Einzelfall keine geeignete Prüfstelle vorhan-
den ist, kann die Überprüfung auch von der Bundesanstalt
selbst vorgenommen werden. Die fachliche Eignung der
Prüfstelle kann durch eine vom BSI durchgeführte Kom-
petenzfeststellung nachgewiesen werden. Grundsätzlich
kommt aber jede fachlich geeignete Prüfstelle für die Er-
stellung des Prüfberichts in Betracht, die in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum ansässig ist. Bestehen im Einzelfall Zwei-
fel an der fachlichen Eignung und dem Sachverstand der
Prüfstelle oder ist aus anderem Grund an der Richtigkeit des
Ergebnisses der von ihr vorgenommenen Prüfung zu zwei-
feln, so soll die Bundesanstalt diesen Zweifeln nachgehen.

Kommt sie dabei zu dem Schluss, dass die Zweifel be-
gründet sind, kann sie den Antrag auf Zertifizierung zurück-
weisen.

Die Prüfstelle wird direkt von dem Hersteller oder Lieferan-
ten des Endgerätes mit der Begutachtung beauftragt. Da-
durch, dass der Antragsteller maßgeblichen Einfluss auf die
Auswahl der Prüfstelle hat, wird der Umstand berücksich-
tigt, dass durch die Überprüfung der Endgeräte und deren
Leistungsmerkmale Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse be-
rührt werden können. Die Einschaltung externer Prüfstellen
ermöglicht zugleich eine sachgerechte Nutzung der auf die-
sem Gebiet bereits vorhandenen Kapazitäten und Erfahrun-
gen der Privatwirtschaft. Die Bundesanstalt selbst soll die er-
forderlichen Überprüfungen der Endgeräte angesichts der
Ausgestaltung als schlanke Organisation nicht in vollem
Umfang selbst durchführen. Sie gibt aber die Prüfkriterien
vor, die gemäß der Verordnung nach Artikel 1 Nr. 3 (§ 15b
Abs. 1) dieses Gesetzes veröffentlicht werden, und nimmt
die abschließende Bewertung der Voraussetzungen für die
Zertifizierung unter Berücksichtigung der ihr vorgelegten
Unterlagen, insbesondere der Prüfberichte, vor. Der Antrag-
steller hat alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzu-
legen, die für die Bewertung und Zertifizierung des Endge-
rätes erforderlich sind. Kommt er dieser Mitwirkungspflicht
nicht nach, berechtigt dies zu negativen Rückschlüssen im
Hinblick auf die vom Endgerät zu erfüllenden Voraussetzun-
gen. Der Antragsteller hat außerdem zwei Einzelstücke des
zu zertifizierenden Endgerätes zu übergeben. Diese Einzel-
stücke werden bei der Bundesanstalt aufbewahrt. Sie dienen
als Referenz, wenn Veränderungen an dem Gerät vorgenom-
men werden, die eine erneute Zertifizierung nach Absatz 3
erforderlich machen, oder zur Fehlerermittlung, wenn nach
Erteilung des Zertifikats Probleme bei der Verwendung des
Endgerätes auftreten sollten. Im Fall der vollständigen Ver-
sagung eines Zertifikates wird eines der Einzelstücke an den
Antragsteller zurückgegeben.

Sofern der Antrag auf Zertifizierung abschlägig beschieden
oder das Zertifikat mit Nebenbestimmungen versehen wor-
den ist, kann der Antragsteller einen erneuten Antrag auf
Durchführung des Zertifizierungsverfahrens stellen. Ein sol-
ches Verfahren ist mit weiteren Kosten verbunden.

Zu Absatz 3

Die Prüfung und Zertifizierung eines Endgerätes durch die
Bundesanstalt bezieht sich stets auf einen konkreten Geräte-
typ mit bestimmten Leistungsmerkmalen, Zubehör und An-
wendungen. Nicht vom Zertifikat gedeckt sind mithin End-
geräte, deren Hardware, Software oder Zubehör verändert
wird, da dies Einfluss auf die störungsfreie Verwendung des
Endgerätes haben kann. Daher ist grundsätzlich eine umfas-
sende Überprüfung des modifizierten Endgerätes im Hin-
blick auf Interoperabilität und Störungsfreiheit erforderlich.
Nur ausnahmsweise kann die Überprüfung des Endgerätes
auf die von der Veränderung betroffenen Leistungsmerkmale
oder sonstigen Endgerätekomponenten beschränkt werden,
sofern nach der fachlichen Einschätzung der Bundesanstalt
auf diese Weise mit hinreichender Sicherheit gewährleistet
werden kann, dass das modifizierte Endgerät weiterhin die
für die Verwendung im Digitalfunk BOS geltenden Anforde-
rungen nach Absatz 1 erfüllt.



Drucksache 16/12594 (neu) – 12 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Sind diese Voraussetzungen gegeben, erteilt die Bundes-
anstalt ein im Hinblick auf die von der Änderung betroffenen
Leistungsmerkmale und Endgerätekomponenten ergänztes
Zertifikat oder einen entsprechenden Nachtrag zum ur-
sprünglichen Zertifikat. Sind Interoperabilität und Störungs-
freiheit hingegen nicht gewährleistet, ist das Zertifikat mit
entsprechenden Nebenbestimmungen zu versehen, die die
Erfüllung der genannten Anforderungen sicherstellen. So-
fern dies nicht möglich ist, ist die Erteilung des Zertifikats zu
versagen.

Zu Absatz 4

Bei Nachweis eines berechtigten Interesses kann die Bun-
desanstalt auf Antrag ausnahmsweise eine Genehmigung zur
Nutzung nicht zertifizierter Endgeräte erteilen. Ein solches
berechtigtes Interesse ist z. B. gegeben, wenn ausländische
Sicherheitskräfte, die einen Staatsgast bei seinem Besuch in
der Bundesrepublik Deutschland begleiten, ihre nicht von
der Bundesanstalt zertifizierten Endgeräte verwenden wol-
len. Die Ausnahmegenehmigung wird nur erteilt, wenn die
Belange des Digitalfunks BOS dem nicht entgegenstehen.
Dies betrifft insbesondere den Fall, dass eine Beeinträch-
tigung des Digitalfunks BOS zu befürchten ist. Die Geneh-
migung ist aber z. B. auch dann zu versagen, wenn durch die
Verwendung der nicht zertifizierten Endgeräte sicherheits-
politische Belange berührt werden.

Die Genehmigung ist aufgrund ihres Ausnahmecharakters
zu befristen und räumlich zu begrenzen. Sollte es in dem von
der Genehmigung umfassten Einsatzgebiet zu einer Störung
des Digitalfunks BOS kommen oder die Belange des Digital-
funks BOS in anderer Form, etwa durch einen nicht bestim-
mungsgemäßen Gebrauch der Endgeräte beeinträchtigt wer-
den, muss die Bundesanstalt die Möglichkeit haben, die
Genehmigung zu widerrufen. Dies gilt auch dann, wenn zu-
nächst nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, dass die
Störung oder Beeinträchtigung auf die von der Ausnahme-
genehmigung erfassten Endgeräte zurückzuführen ist. Die
Bundesanstalt kann im Fall des Widerrufs die Verwendung
der betroffenen Endgeräte durch geeignete technische Maß-
nahmen nach Absatz 1 Satz 2 unterbinden. Das Interesse der
BOS an der sofortigen Wiederherstellung der uneinge-
schränkten Funktionsfähigkeit des Digitalfunks BOS über-
wiegen hier die Interessen des Antragstellers, die nicht zerti-
fizierten Endgeräte bis zu einer endgültigen Klärung des
Sachverhalts weiter zu verwenden. Aus diesem Grund haben
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Widerrufsbe-
scheid keine aufschiebende Wirkung.

Zu Absatz 5

Um bei Inbetriebnahme der ersten Netzabschnitte über eine
ausreichende Zahl von Endgeräten zu verfügen, haben einige
Länder angekündigt, bereits vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes und Etablierung eines förmlichen Zertifizierungsverfah-
rens mit der Ausschreibung von Endgeräten zu beginnen.
Dementsprechend ist eine Entscheidung über eine Über-
gangsregelung für solche Endgeräte erforderlich, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits im Digi-
talfunk BOS verwendet werden.

Solche Geräte bis zu ihrer nachträglichen Zertifizierung von
der weiteren Verwendung im Digitalfunk BOS auszuschlie-
ßen, erscheint unverhältnismäßig. Die Verwendung der be-

treffenden Endgeräte wird daher abweichend von Absatz 1
Satz 1 auch ohne Zertifizierung für eine Übergangsfrist ge-
stattet, es sei denn der Digitalfunk BOS wird etwa aufgrund
einer Herabsetzung der Funknetzkapazität oder der Funkver-
sorgungsqualität gestört. Eine derartige Störung kann bei-
spielsweise dadurch verursacht werden, dass ein Endgerät
den zulässigen Grenzwert für die Sendeleistung überschrei-
tet, die vorgegebene Gleich- und Nachbarkanalstörfestigkeit
nicht aufweist oder einen Organisations- oder Nutzkanal
einer Funkzelle blockiert. In diesem Fall gebieten es die
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Digitalfunks BOS
und die berechtigten Interessen der betroffenen Nutzer ande-
rer Endgeräte, den weiteren Gebrauch derjenigen Endgeräte
zu unterbinden, die die Störung verursachen.

Zu § 15b (Erlass von Rechtsverordnungen; Widerspruchs-
gebühren)

Die Vorschrift enthält die gesetzlichen Ermächtigungen für
den Erlass der aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen
Rechtsverordnungen.

Zu Absatz 1

Die Einzelheiten des Zertifizierungsverfahrens und der In-
halt der Zertifikate sollen in einer Rechtsverordnung gere-
gelt werden.

Die Verordnung soll insbesondere regeln, welche Anforde-
rungen an den Antrag zu stellen sind, in welcher Reihenfolge
die Anträge auf Erteilung eines Zertifikats bearbeitet wer-
den, welche Mitwirkungspflichten der Antragsteller erfüllen
muss und in welcher Form und welchem Umfang die erteil-
ten Zertifikate veröffentlicht werden.

Daneben soll geregelt werden, auf welche Weise die von der
Bundesanstalt festgelegten, unverzichtbaren Mindestanfor-
derungen, insbesondere die erforderlichen Leistungsmerk-
male sowie die weiteren in § 15a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 genann-
ten Anforderungen berechtigten Interessenten gegenüber
bekannt gegeben werden. Gleiches gilt für die Bekanntgabe
der von der Bundesanstalt vorgegebenen Leistungsbeschrei-
bungen und die von ihr festgelegten Prüfkriterien. Im Übri-
gen wird klargestellt, dass sich Leistungsmerkmale auch auf
die Bedienbarkeit beziehen können.

Die Länge der Übergangsfrist wird ebenfalls in der Rechts-
verordnung festgelegt; sie endet spätestens am 31. Dezember
2011.

Das Bundesministerium des Innern kann die Ermächtigung
zum Erlass der Rechtsverordnung aufgrund der Sachnähe
auf die Bundesanstalt übertragen.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift regelt die Erhebung von Gebühren und Aus-
lagen durch die Bundesanstalt. Satz 1 bestimmt den Umfang
der gebührenpflichtigen Amtshandlungen. Dazu zählen die
Anordnungen der Präsidentin oder des Präsidenten nach § 15
Abs. 1, die Entscheidung über die Erteilung eines Zertifikats
nach § 15a Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1, die erneute Zertifi-
zierung nach § 15a Abs. 3 sowie die Erteilung einer Geneh-
migung zur Verwendung eines nicht zertifizierten Endgerä-
tes im Digitalfunk BOS nach § 15a Abs. 4 Satz 1 und der
Widerruf einer solchen Genehmigung oder eines Zertifikats
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sowie die Unterbindung nach § 15a Abs. 1 Satz 2. Zudem
ordnet Satz 1 die Geltung des Kostendeckungsprinzips an.

Nach Satz 2 darf das Bundesministerium des Innern die Ein-
zelheiten der Gebührenbemessung und die pauschale Höhe
der zu erstattenden Auslagen im Einzelfall durch Rechtsver-
ordnung regeln. Die Gebühren sind nur durch feste Sätze
oder Rahmensätze zu bestimmen. Die Regelung hat im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu er-
folgen. Satz 3 ermächtigt den Verordnungsgeber, die Aus-
lagen in Abweichung von dem in § 10 des Verwaltungs-
kostengesetzes (VwKostG) geregelten Katalog zu bestim-
men.

Satz 4 räumt dem Bundesministerium des Innern die Mög-
lichkeit ein, die Befugnis zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen auf die Bundesanstalt zu übertragen. Die aufgrund dieser
Übertragung von der Bundesanstalt zu erlassenden Rechts-
verordnungen bedürfen des Einvernehmens mit dem Bun-
desministerium der Finanzen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass die Rechtsverordnungen nach den
Absätzen 1 und 2 nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
dürfen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt in Anlehnung an § 146 des Telekommunika-
tionsgesetzes die Erhebung von Gebühren und Auslagen für
das Widerspruchsverfahren. Satz 1 enthält die eigentliche
Ermächtigung zur Erhebung der Gebühren und Auslagen. In
Satz 2 wird festgelegt, dass die Gebühr für den ablehnenden
Widerspruchsbescheid die Gebühr für die angefochtene
Amtshandlung nicht übersteigen darf. Wird der Widerspruch
nach dem Beginn seiner Bearbeitung, aber noch vor Erlass
des Widerspruchsbescheides zurückgenommen, gilt für die
Festsetzung der Gebühr nach Satz 3 eine Obergrenze von
75 Prozent der Widerspruchsgebühr. Satz 4 berechtigt die

Widerspruchsbehörde, die Gebühr innerhalb der von den
Sätzen 2 und 3 gezogenen Grenzen nach pflichtgemäßem Er-
messen festzusetzen.

Zu § 15c (Testplattform)

Die Bundesanstalt kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach
§ 2 eine Testplattform unterhalten. Diese ist dem Zweck-
vermögen der Bundesanstalt nach § 9 Abs. 1 Satz 1 zuzuord-
nen. Die Testplattform dient beispielsweise der betriebs-
unterstützenden Fehlernachstellung, der Typfreigabe von
Systemtechnik und der Überprüfung von Endgeräten. Die
Überprüfung schließt eine Kryptokonformitäts- und Inter-
operabilitätsprüfung der Endgeräte anhand eines vom BSI
entwickelten Kryptoreferenzsystems mit ein.

Die Nutzungsbedingungen für die Testplattform können in
einer Satzung geregelt werden. Die Satzung kann insbeson-
dere Regelungen enthalten, nach denen die Nutzung durch
die Bundesanstalt Vorrang vor der Nutzung durch Dritte hat,
sowie Regelungen, wonach die Nutzung der Testplattform
untersagt werden kann. Eine Untersagung kommt etwa dann
in Betracht, wenn sicherheitspolitische Belange der Bundes-
republik Deutschland einer Nutzung entgegenstehen. In der
Satzung können zudem die Gebühren für die Nutzung der
Testplattform festgesetzt werden. Danach kann insbesondere
auch die Gebührenhöhe festgelegt werden. Die §§ 2 bis 22
des Verwaltungskostengesetzes sind entsprechend anzuwen-
den. Satz 3 ordnet die Geltung des Kostendeckungsprinzips
an. Damit gilt entsprechend § 3 Abs. 2 VwKostG das Verbot
der Kostenüberdeckung. Die Erhebung von Benutzungs-
gebühren zur Erzielung von Überschüssen ist nicht gestattet.

Die Satzung wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten
der Bundesanstalt erlassen und im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Ge-
setzes auf Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten
begründet werden, geprüft.

Mit dem Regelungsvorhaben wird eine Informationspflicht
für die Wirtschaft neu eingeführt. Das Ressort hat die Infor-
mationspflicht und daraus resultierende bürokratische Aus-
wirkungen nachvollziehbar dargestellt. Danach verursacht
die im Regelungsvorhaben vorgesehene Antragstellung zur
Zertifizierung von Endgeräten im Digitalfunk BOS jährliche
Bürokratiekosten von weniger als 11 000 Euro.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines ge-
setzlichen Prüfauftrags keine Bedenken gegen das Rege-
lungsvorhaben.
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Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 857. Sitzung am 3. April 2009
beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 15b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 BDBOS-Gesetz)

In Artikel 1 Nummer 3 ist in § 15b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 die Zahl „2011“ durch die Zahl „2013“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Um bei Inbetriebnahme der ersten Netzabschnitte über
eine ausreichende Zahl von Endgeräten zu verfügen, ha-
ben einige Länder angekündigt, bereits vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes und Etablierung eines förmlichen Zertifi-
zierungsverfahrens mit der Ausschreibung von Endgerä-
ten zu beginnen. Dementsprechend ist eine Entscheidung
über eine Übergangsregelung für solche Endgeräte erfor-
derlich, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes bereits im Digitalfunk BOS verwendet werden.
Um den Herstellern dieser Geräte eine angemessene
Übergangsfrist einzuräumen und damit Wettbewerbs-
nachteile gegenüber dem Markt zu vermeiden, ist es er-
forderlich, dass die beabsichtigte Übergangsfrist bis zum
31. Dezember 2013 ausgeweitet wird.

Es ist ferner fraglich, ob die auf Dezember 2011 termi-
nierte Übergangsfrist den Hersteller bzw. Lieferanten
tatsächlich ausreichend Zeit lässt, die Endgeräte erforder-
lichenfalls nachzubessern und einem erneuten Zertifizie-
rungsverfahren zu unterziehen.

Durch die Änderung wird den Hersteller bzw. Lieferan-
ten ausreichend Zeit eingeräumt.

2. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 15b Absatz 3 BDBOS-
Gesetz)

In Artikel 1 Nummer 3 ist § 15b Absatz 3 wie folgt zu
fassen:

„Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 bedarf der Zu-
stimmung des Bundesrates.“

B e g r ü n d u n g

Beim Projekt Digitalfunk BOS handelt es sich um eine
gleichberechtigte, partnerschaftliche Kooperationsauf-
gabe des Bundes und der Länder (vgl. Präambel des
Verwaltungsabkommens). Vor diesem Hintergrund und
angesichts der Tatsache, dass auch die BOS der Länder
die zu zertifizierenden Endgeräte einsetzen werden, ist es
erforderlich, den Ländern bei der Festlegung der Einzel-
heiten des Zertifizierungsverfahrens und des Inhalts der
Zertifikate ausreichende Mitspracherechte einzuräumen.

§ 15b Absatz 1 Satz 1 BDBOS-Gesetz-E sieht vor, dass
das Bundesministerium des Innern (BMI) zum Erlass

einer Zertifizierungsverordnung ermächtigt wird. Der
Zustimmung des Bundesrates soll es dabei nach § 15b
Absatz 3 BDBOS-Gesetz-E nicht bedürfen, so dass die
Länder am Erlass der Zertifizierungsverordnung nicht
beteiligt wären.

Sachgerechter erscheint es, den Sachverstand der Länder
in das Verfahren einzubringen, indem die in § 15b Absatz 1
BDBOS-Gesetz-E vorgesehene Ermächtigung des BMI
zum Erlass der Zertifizierungsverordnung von der Zu-
stimmung des Bundesrates abhängig gemacht wird.

Die nach § 15b Absatz 1 Satz 2 BDBOS-Gesetz-E vorge-
sehene Möglichkeit der Übertragung der Verordnungser-
mächtigung auf die BDBOS bietet keine ausreichende
Gewähr für die Beteiligung der Länder.

3. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 15c Absatz 2 Satz 1
BDBOS-Gesetz)

In Artikel 1 Nummer 3 sind in § 15c Absatz 2 Satz 1 nach
dem Wort „kann“ die Wörter „nach Maßgabe der Be-
schlüsse des Verwaltungsrats der Bundesanstalt“ einzu-
fügen.

B e g r ü n d u n g

§ 15c BDBOS-Gesetz-E soll es der Bundesanstalt er-
möglichen, eine Testplattform zu unterhalten, deren
Nutzungsbedingungen in einer Satzung geregelt werden
können.

Bei dieser Testplattform handelt es sich um eine Test-
umgebung, die alle Merkmale des BOS-Digitalfunks ab-
bildet. Beim Erlass einer Satzung, die die Testumgebung
näher spezifiziert, ist eine vorherige Mitgestaltungsmög-
lichkeit des Verwaltungsrats der BDBOS zur Wahrung
der Interessen der Länder und der Wirtschaft erforderlich.

Durch die vorgeschlagene Änderung von § 15c Absatz 2
Satz 1 soll eine ausreichende Einflussnahmemöglichkeit
der Länder auf die Ausgestaltung der Prozesse zur Nut-
zung der Testplattform und bei der Mitgestaltung der Ge-
bührenordnung sichergestellt werden. Die Erfahrungen
der Länder im Zusammenhang mit der Nutzung der Test-
plattform können zur Verbesserung der Abläufe bei-
tragen.

Hinsichtlich der Gebühren hat sich die BDBOS bisher so
positioniert, dass diese für Tests auf der Plattform, die
den Endgeräte- und Leitstellenhersteller in Rechnung ge-
stellt werden, lediglich die Selbstkosten der BDBOS de-
cken sollen. Dies sollte in der Gebührenordnung auch so
umgesetzt werden, da hohe Gebühren die Weiterentwick-
lung der Endgeräte- bzw. Leitstellentechnik und damit
den Projektfortschritt hemmen könnten.
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Anlage 4

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des Bun-
desrates wie folgt Stellung:

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nr. 3 – Änderung in § 15b
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3)

Die Bundesregierung vermag sich dem Wunsch des Bundes-
rates nicht anzuschließen.

Mit diesem Vorschlag möchten die Länder eine Verschie-
bung des Endes der Übergangsfrist für die Nutzung nicht
zertifizierter Endgeräte um zwei Jahre vom 31. Dezember
2011 bis zum 31. Dezember 2013 erreichen. Eine solche Ver-
längerung der Übergangsfrist erhöht das Risiko von Störun-
gen sowie von Beeinträchtigungen des Digitalfunks BOS
durch die fortgesetzte Nutzung nicht zertifizierter Endgeräte.

Zudem besteht die Gefahr, dass bei den nicht zertifizierten
Endgeräten zwingend erforderliche Leistungsmerkmale
nicht zur Verfügung stehen. Bei Großlagen unter Einsatz von
BOS des Bundes und auch im Bereich der Länder könnte
dies zu Einschränkungen bei der operativ-taktischen Zusam-
menarbeit bis hin zur Gefährdung von Menschenleben
führen. Ebenso wäre zu befürchten, dass die Ende-zu-En-
de-Verschlüsselung und somit eines der wesentlichen
Sicherheitsmerkmale des Digitalfunks BOS auf Jahre hinaus
nicht durchgängig im Netz realisiert werden könnte.

Die bis Ende 2011 befristete Übergangsfrist bietet den Herstel-
lern ausreichend Zeit, die Endgeräte zertifizieren zu lassen.

Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nr. 3 – Änderung in
§ 15b Absatz 3)

Die Bundesregierung vermag sich dem Wunsch des Bundes-
rates nicht anzuschließen.

Eine förmliche Befassung des Bundesrates mit der Zertifi-
zierungsverordnung ist aus Sicht der Bundesregierung nicht
geboten: Die wesentlichen Eckpunkte der Verordnung sind
bereits im Gesetz geregelt, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf. Eine hinreichende inhaltliche Beteiligung der
Länder ist bereits durch die verschiedenen Gremien der
BDBOS sichergestellt.

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nr. 3 – Änderung in
§ 15c Absatz 2 Satz 1)

Die Bundesregierung vermag sich dem Wunsch des Bundes-
rates nicht anzuschließen.

Aus Sicht der Bundesregierung besteht kein Bedarf, eine Re-
gelung, die das innenbehördliche Recht der BDBOS betrifft,
in das Gesetz aufzunehmen. Aufgrund der Regelungen der
Satzung der BDBOS nach § 6 BDBOSG steht es dem Ver-
waltungsrat der BDBOS als Aufsichtsorgan innerhalb der
Bundesanstalt ohnehin frei, sich die Mitwirkung per Be-
schluss vorzubehalten. Insofern werden die Ländervertreter
in den Abstimmungsprozess einbezogen.
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